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Signatur StAZH OS 51 (S. 348) 

Titel Verordnung über die Entschädigung der Bezirksärzte 
(Änderung) 

Ordnungsnummer 810.11 

Datum 19.12.1990 
 
[S. 348] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. Die Verordnung über die Entschädigung der Bezirksärzte vom 12. Dezember 1963 
wird wie folgt geändert: 
§ 1 Abs. 1. Die Bezirksärzte und ihre Stellvertreter beziehen jährliche Wartegelder 
sowie Entschädigungen für die einzelnen Verrichtungen. 
§ 2 Abs. 1. Das jährliche Wartegeld der Bezirksärzte beträgt Fr. 7000, dasjenige ihrer 
Stellvertreter Fr. 3500. 
§ 3 Abs. 1. Für die einzelnen Verrichtungen bemisst sich die Entschädigung nach den 
folgenden Positionen und Taxpunkten des UV/MV/IV-Arzttarifs: 
Ziffern 1–5 unverändert. 
§ 4 Ziffer 1. 
1. für bezirksärztliche Verrichtungen auf Verlangen von Behörden und Privaten, von 

diesen Auftraggebern; 
II. Diese Änderung tritt am 1. April 1991 in Kraft. 
III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 19. Dezember 1990 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Künzi Roggwiller 
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